
§ 155 SGB IX                                                                                                               Strafvorschriften  

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehören-
des Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Vertrauensperson 
schwerbehinderter Menschen anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) 1Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
2Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet.  

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  

 


